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Ereignisse, die vom Spediteur nicht verschuldet sind, ihn aber an der Erfullung seiner Pflichten ganz oder teilweise
behindern, ferner Streiks und Aussperrungen befreien den Spediteur fur die Zeit ihrer Dauer von seinen
Verpflichtungen aus den von diesen Ereignissen berthrten Auftragen. In solchen Fallen ist der Spediteur, selbst wenn
eine feste Ubernahme vereinbart ist, berechtigt, aber nicht verpflichtet, vom Vertrag zuriickzutreten, auch wenn der
Auftrag schon teilweise ausgefihrt worden ist. Dem Auftraggeber steht in diesen Fallen das gleiche Recht zu, wenn
ihm die Fortsetzung des Vertrages billigerweise nicht zugemutet werden kann. Tritt der Spediteur oder der
Auftraggeber nach den vorstehenden Bestimmungen zurlick, so sind dem Spediteur die entstandenen Kosten zu

erstatten.

In Kraft seit 01.01.1900 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 18
	AÖSp - Allgemeine Österreichische Spediteurbedingungen


